
 

 

 

Notdienst-Zuschlag 
 

Seit der Novelle der GOT ist im Notdienst ein deutlich erhöhter Mindestsatz vorgeschrieben: 

• Notdienstpauschale: 50 Euro netto zusätzlich. 
• Mindestsatz im Notdienst: 2,0-facher Faktor. 
• Maximalsatz im Notdienst: Bis zu 4,0-facher Faktor. 

 

Am einfachsten und unkompliziertesten ist es, nach Festlegung des Notdienstbeginns – 

beispielsweise nachdem der letzte geplante Verbandswechsel abgeschlossen und die Praxis 

verlassen hat  – am unteren Ende der Besuchskartei auf die Schaltfläche 

"Gebührensatz/Zuschlag ändern" zu klicken. Dort können Sie den gewünschten 

Notdienstfaktor hinterlegen und markieren, dass diese Einstellung bis zur nächsten 

Anpassung bestehen bleiben soll. 

  



 

 

 

 

Die Rückstellung auf den regulären Faktor erfolgt dann als erste Amtshandlung am nächsten 

regulären Praxistag. 

 

 

Alternativ können Sie auch per Zeitplan den Notdienst 

über die Ansicht > Programmeinstellungen > Speziell 

beginnen und enden lassen 

 

 


